
Wahl der sprachlichen Mittel und die 
Überlegung, mit „wem“ gespro
chen wird, eine große Rolle.
L e n i n  sagte dazu (Werke, Bd. 17,
S. 330): „Die Kunst eines jeden Pro
pagandisten und eines jeden Agi
tators besteht eben darin, einen ge
gebenen Hörerkreis auf die beste 
Weise zu beeinflussen, indem er 
eine bestimmte Wahrheit so dar
stellt, daß sie für diesen Hörerkreis 
möglichst überzeugend ist, dieser 
Kreis sie sich möglichst leicht zu 
eigen machen kann, sie für ihn mög
lichst anschaulich und fest einpräg
sam ist.“
Wie schwierig es ist, sich auf einen 
Gesprächspartner einzustellen, die 
treffenden Worte zu finden und sich 
auch angemessener Sprechweise zu 
bediehen, wurde in Weiterbildungs
veranstaltungen für Staatsanwälte 
auf dem Gebiet der Rhetorik deut
lich. Die meisten Redner vermochten 
anfangs gar nicht, sich vom wort
wörtlich ausgearbeiteten Manuskript 
zu lösen, waren aber auch nicht in 
der Lage, es zuhörerbezogen vorzu
lesen. Nur wenige sahen ihr Publi
kum an, der Blickkontakt wurde 
nicht hergestellt aus Sorge, sich in 
den Zeilen zu verirren. Nicht selten 
wurde mit überhöhter Stimmlage, 
falscher Betonung und in zu schnel
lem Tempo gesprochen. Gelegentlich 
wurde auch monotones, energielo
ses Sprechen, öfter noch nachlässige 
Artikulation beobachtet. In dem Be
mühen, eindringlich zu sprechen, be
tonten manche Redner zu laut und zu 
viel. Die Möglichkeit, Wichtiges 
durch leiseres, intensiveres Sprechen 
und langsameres Tempo hervorzu
heben, wurde nicht genutzt.
Auch sprachlich-stilistische Mittel 
sowie logischer Redeaufbau, Argu
mentationstechnik und -taktik wer
den unzureichend beherrscht. Ver
breitet sind noch Weitschweifigkeit 
sowie umständliche und verworrene 
Satzbildung. Klar sprechen bedeu
tet jedoch, die Sätze — ob kurz oder 
lang — übersichtlich zu gestalten, 
die Worte treffend und eindeutig zu 
wählen. Zuwenig wird auch das 
Prinzip der Anschaulichkeit berück
sichtigt, obwohl es sehr wirksam 
ist, das Vorstellungsvermögen der 
Gesprächspartner und Zuhörer durch 
Vergleiche, Beispiele, bildhafte Wort
gestaltung usw. anzusprechen und 
dadurch ein Anliegen zu verdeutli
chen.
Kein Staatsanwalt, Richter oder 
Rechtsanwalt kann in den verschie
denen Sprechsituationen — in der 
gerichtlichen Hauptverhandlung, mit 
Werktätigen im Betrieb oder im 
Wohngebiet, im Kreise von Fach
kollegen u. a. m. — umhin, den In
halt seiner Rede für den jeweiligen 
Zuhörerkreis aufzubereiten. Einge
denk der Tatsache, daß das gespro
chene Wort „flüchtig“ ist, der Zuhö
rende also nicht zurückblättern kann, 
wenn er etwas nicht verstanden hat, 
müssen auch die geeigneten sprachli
chen Mittel eingesetzt werden. Der 
Redner muß sich also einer klaren 
und einfachen, dem jeweiligen Kom

munikationspartner verständlichen 
und der Sprechsituation angemes
senen Sprache bedienen, wenn seine 
Rede Erfolg haben soll. Nur so kann 
seine Mitteilung unverzüglich begrif
fen werden und wird der richtige 
Sprachgebrauch als Rationalisie
rungsfaktor wirksam.
Was P e i n in NJ 1970 S. 54 zur Fra
gestellung in der Hauptverhandlung 
erster Instanz sagt, trifft grundsätz
lich auch für jede andere sprachliche 
Äußerung der Juristen zu: „Die rich
tige Art und die Grenzen der Frage
stellung sind in der sozialistischen 
Grundhaltung des Verteidigers zu 
finden. Sie wird ihn einerseits vor 
konzeptionsloser Herumfragerei, vor 
Weitschweifigkeit und Verzettelung 
bewahren, andererseits vor falschem 
Pathos, vor Rücksichtslosigkeit und 
Verletzung der Würde und Rechte 
anderer Bürger ... auch vor Zu
rückweichen und Leisetreterei.“ 
Zielgerichtetheit und Konzentration 
zu erwerben und der „Weitschweifig
keit und Verzettelung“ den Kampf 
anzusagen ist jedoch nicht leicht. 
Unkenntnis und mangelndes Ver
ständnis, falsche Gewohnheiten und 
Nachahmung schlechter Beispiele 
sind vielfach noch vorhanden und 
können nur in unermüdlicher, ziel
strebiger Arbeit überwunden werden. 
Darum sollte sich jeder, der unseren 
sozialistischen Staat öffentlich zu 
vertreten hat, auch intensiv mit der 
Anwendung und der Wirkungsweise 
des gesprochenen Wortes auseinan
dersetzen.
Dabei hilft die sozialistische Rheto
rik als die Lehre vom wirkungsvol
len rednerischen Können. Sie zeigt, 
wie außerordentlich bedeutsam die 
Wechselwirkung zwischen Sprechlei

stung und parteilicher, klassenbe
wußter Haltung ist. Aus der Erkennt
nis von M a r x  u n d  E n g e l s  (Werke, 
Bd. 3, S. 432), daß die Sprache „die 
unmittelbare Wirklichkeit des Ge
dankens“ ist, ergibt sich, daß das ge
sprochene Wort nicht nur ein stän
dig zu pflegendes „Handwerkszeug“ 
des Juristen ist, sondern vor allem 
Ausdruck seiner Persönlichkeit und 
ein Mittel zur Verwirklichung seines 
gesellschaftlichen Auftrags.
Die damit zusammenhängenden Pro
bleme sind für jeden Staatsanwalt, 
Richter und Rechtsanwalt von gro
ßer Bedeutung. Er sollte immer wie
der überlegen, welche sprachlichen 
Mittel am besten geeignet sind, die 
marxistisch-leninistische Weltan
schauung wirkungsvoll zu verbreiten, 
sozialistische Überzeugungen zu bil
den, zu festigen und Initiativen aus
zulösen. In diesem Sinne kann die 
Rhetorik Grundsätze und Methoden 
vermitteln und dazu führen, die 
Sprache so zu verstehen, daß eine 
optimale Wirksamkeit des gespro
chenen Wortes zustande kommt. Sie 
ist also ein wichtiges Instrument zur 
Überzeugung und Erziehung der 
Menschen.
Die große Bedeutung des gesproche
nen Wortes im Prozeß der Bewußt
seinsentwicklung, bei der sozialisti
schen Menschenführung, ist aber bis
her in der Ausbildung der Juristen 
unbeachtet geblieben. Es ist m. E. 
notwendig, diese Lücke durch geeig
nete Aus- und Weiterbildungsmaß
nahmen auf dem Gebiet der Rheto
rik zu schließen.
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Gesetzlichkeitsaufsicht zur Beseitigung 
begünstigender Bedingungen für Straftaten 
gegen sozialistisches Eigentum

In einem Strafverfahren gegen Mit
arbeiter eines Kombinatsbetriebes, 
die sich an Geldern aus dem Prä
mienfonds persönlich bereichert hat
ten, wurde festgestellt, daß die Be
gehung dieser Straftaten dadurch 
begünstigt worden war, daß im Be
trieb fortlaufend gegen die Bestim
mungen über die Verwendung des 
Prämienfonds, insbesondere gegen 
§§ 5 ff. der VO über die Planung, 
Bildung und Verwendung des Prä
mienfonds und des Kultur- und So
zialfonds für volkseigene Betriebe 
im Jahre 1972 vom 12. Januar 1972 
(GBl. II S. 49), sowie gegen die ge
setzlichen Anforderungen an die Ord
nungsmäßigkeit im Belegwesen, vor 
allem §§ 2 ff. und 136 ff. der AO über 
das einheitliche System von Rech
nungsführung und Statistik in der 
volkseigenen Industrie vom 12. Mai 
1966 (GBl. II S. 495), verstoßen 
wurde. Dadurch wurden Bedingun
gen für eine unkontrollierbare Ver
wendung von Prämienmitteln ge
schaffen.

Die Ungesetzlichkeiten bestanden 
u. a. darin, daß einige leitende Mit
arbeiter wiederholt mit falschem 
Namen den Empfang fingierter Prä
mien auf Auszahlungslisten bestä
tigten, um Mittel zur Finanzierung 
anderer Ausgaben „frei zu machen“. 
Andere Mitarbeiter nahmen Kollek
tivprämien in Empfang und reichten 
diese an Kollegen aus, ohne sich das 
schriftlich bestätigen zu lassen. Der 
Betriebsleiter führte eine „schwarze 
Kasse“, in die Mittel aus dem Prä
mien- und Kultur- und Sozialfonds 
einflossen. Teilweise konnte die Ver
wendung der Prämienmittel über
haupt nicht exakt belegt werden.
Gemäß §§ 38, 39 StAG legte der 
Staatsanwalt daraufhin beim Gene
raldirektor des Kombinats Protest 
ein, der auf die Beseitigung dieser 
Mißstände gerichtet war.
Der Protest wurde vom Staatsan
walt in einer außerordentlichen, er
weiterten Sitzung der Kombinatslei
tung ausgewertet; zugleich wurde
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